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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 22.06.2004

Rechtssatz
Die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit bei einer GmbH trifft den handelsrechtlichen Geschaftsfiihrer.
Wird dem Beschuldigten als handelsrechtlichen Geschaftsfihrer des Transportunternehmens Fa A

GmbH vorgeworfen, am 23.04.2002 eine Transitfahrt veranlasst zu haben, obwohl er als Frachter seit 21.03.2002
gesperrt war und daher eine Transitdeklaration mangels vorhandener Okopunkte nicht erfolgen konnte und steht
auch eindeutig ? zufolge der eigenen Verantwortung des Beschuldigten - fest, dass er vom 01.09.2000 bis 17.05.2002
handelsrechtlicher Geschaftsfiihrer der Fa A GmbH war, so ist auf§ 9 VStG zu verweisen und die Berufung als

unbegrindet abzuweisen.

Schlagworte
Transit, Okopunkte, Frachtersperre, Frachter, Transitdeklaration, verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/9
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2004/06/22 KUVS-38/6/2004
	JUSLINE Entscheidung


